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Beschlüsse: 
 

11.05.2021 Hauptausschuss 

051/HA/2021 
51. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des 
Hauptausschusses 

 
 
Bemerkungen: 
 
Herr Dr. Jakobi erläutert die Beschlussvorlage und beantwortet die Nachfragen der 
Mitglieder des Hauptausschusses. 
 
Er informiert, dass eine Einleitung der Vergabe erst erfolgen wird, wenn die 
Haushaltssatzung inkl. der in der Vorlage dargestellten Investitionsmaßnahmen genehmigt 
ist. 
 
Herr Horn bittet darum, diesen Hinweis in den Beschluss unter Punkt 4 aufzunehmen. 
 
 
Beschluss: 
 

1. Der Hauptausschuss erteilt die Genehmigung zur Beschaffung eines 
Tanklöschfahrzeuges für die Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt Schwerin auf der 
Grundlage eines offenen Verfahrens gem. Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) i.V.m. der Vergabeverordnung (VgV).  
 

2. Der Hauptausschuss erteilt die Genehmigung zur Beschaffung eines Gerätewagen 
Logistik für die Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt Schwerin auf der Grundlage 
einer öffentlichen Ausschreibung gem. Vergabegesetz M-V (VgG M-V) i.V.m. 
Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO). 

 
3. Der Oberbürgermeister wird durch den Hauptausschuss ermächtigt, dem jeweils im 

Ergebnis des einzelnen Vergabeverfahrens (§ 58 VgV bzw. 43 UVgO) ermittelten 
Auftragnehmer zur Lieferung des jeweiligen Fahrzeuges den Auftrag zur Ausführung 
der betreffenden Lieferleistung zu erteilen. 
 

4. Eine Einleitung der Vergabe wird erst erfolgen, wenn die Haushaltssatzung inkl. der 
in der Vorlage dargestellten Investitionsmaßnahmen genehmigt ist. 

Beschlüsse 
  

zur Drucksachennummer  
 

00073/2021 

  

 

Beschaffung von Fahrzeugen für die Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt Schwerin 

 



  
 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 12 
Nein-Stimmen:   0 
Enthaltung:   0 
 
Beschlussnummer: 
 
051/HA/0345/2021 
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